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Da neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 25 Dee. i8oo.? Drittes Quartal. Den 2 Nivose IX.

Gesetzgebender Rath.
Gesetz über die Kriegsgerichte, vom 24.

November 1820.
Dcr gesetzgebende Rath,

In Erwägung, daß die Ehre der Republik erfordert,
daß die gute Mannszucht sowohl bey ihren eigenen

Truppen, als bey den Auxiiiar-Halbbrigaden beyde-

halten werde;

In Erwägung aber, daß das Gesetz vom 2?ten
Heumvnal 1799 über die Errichtung der Kriegszucht-
Kriegs- und Revisionsräthe in mancher Hinsicht seinen

Zweck mcht erreicht, und die Erfahrung seine Unzu-
läßigkeit bewiesen hat;

In Erwägung endlich, daß die Rücknahme dieses

Gesetzes dringend die Bestimmung derjenigen Formen
erheischt, in welchen in Zukunft der Soldat nach

Vorschrift der Gesetze beurrhellt werden soll;
verordnet:

Das Gesetz vom -7ten Hcumonat 1799 über die

Organisation der Kriegszucht- Kriegs- und Revisions-
rälhe ist zurückgenommen.

Vom Tage dcr Bekanntmachung des gegenwärtigen
Gesetzes an, soll den Militarcäthen nachfolgende Vor-
schrift zur Richtschnur dienen:

Errichtung von Kriegszucbt- Kriegs- und
Revistonsräthen bey den Helvetischen
Truppen.

I.

Verantwortlichkeil und Strafcompetenz
der Offiziers.

i.. Jeder commandierende Offizier ist für die gute

Mannszuchl seiner untergeordneten Truppen verant-

wörtlich.

2. Der Commandant eines Truppenkorps ist befugt,
alle die gewohnten militärischen Strafen anzuwenden,
welche zur Handhabung der Ordnung und Disciplin
dienlich sind; die vollziehende Gewalt wird den Com-
Mandanten hierüber die nähere Weisung ertheilen.

;. Der commandierende Offizier eines Truppenkorps
kann alle diejenigen Vergehen strafen, welche nicht
mehr als eine einmonatliche Einsparung nach sich

ziehen; er kann den Verhafteten während der Hälfte
der Verhaftung bey Wasser und Brod fitzen lassen;
jedoch so, daß dcr Verurtheilte nie länger als wäh-
rcnd fünf auf einander folgen,--» be», Wasftr
und Brod gehalten werden soll.

4. Im Fall aber, daß der Commandant von einem

Détachement einen seiner Untergeordneten zu einem

einmonatlichen Verhaft vrrurthcilen würde; so soll er

gehalten sey», unverzüglich dein Chef vom Corps den

schriftlichen Rapport zu machen, welchem das Recht

zusteht, diese Strafe zu bestätigen oder zu mildern.

5. Jeder Unteroffizier oder Caporal kann einen straf-

baren Untergeordneten auf der Stell? verhaften lassen,

aber alsdann soll er sogleich dem Offizier, unter dessen

Befehl er steht, den Rapport machen, der nachher

das weitere verfügen wird.

II.
Bildung des KriegszuchtrathS.

6. Bey jedem Bataillon oder besondern Corps der

helvetischen Truppen, oder bey einem Delafchemcnt

von einer Compagnie, das mehr als fünf Stunden

vom Staab entfernt ist, befindet sich cin Kricgszuchtralh.

Kleinere Abtheilungen haben keinen Kriegszuchtrath.

7. Alle militärischen Vergehen, welche über die

Strafcomvetcnz des Commandanten find, müssen so-

gleich dem nächstgelegenen Kriegszuchtrach vom Corps
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angezeigt werden, welcher darüber abzusprechen hat.
Auch die Urtheile der Kriegszuchträthe von Delasche-

menten müssen immer dem Kriegszuchtrath des Corps
einberichtet werden, welcher das Recht hat, die Strafe
zu mildern oder zu bestätigen.

8. Der Kriegszuchlrath beym Staab besteht aus

fünf Gliedern, ncmüch:
Aus dem Commandanten.

Zwey Hauptleutcn.
Ein Lieutenant.
Ein Unterlieutenant.

Bey Dctaschemcnten aber aus drey Gliedern, ncmlich :

Aus dem Commandant des Deraschcments.

Ein Lieutenant,
Ein Unlerluutcnant.

Falls steh nicht drey Offiziers bey den, Detasthemcnt

befinden sollten, ist der Commandant befugt, dieselben

nach Wohlgefallen aus den Unteroffiziers zu ersetzen.

Bey den Artillerie, und Cavallcrie-Corps, solange

nicht eines derselben fünf Compagnien übersteigt, soll

bey jedem der Kriegszuchlrath aus drey Offiziers bc-

stehen, ncmlich aus dem Commandanten und zwey

Offiziers, die zufolge des roten Art. gewählt werben.

y. Der Schreiber wird immer von dem Comman-
danlcn aus bcn unwlvsl-zicic,, d-s Corps gcwählr. Er
Hat aber kein Stimmrecht.

10. Die Mitglieder des Kriegszuchtralhs werden

abwechselnd nach dem Dienstalter in ihrem rcspektiven

Rang erwählt, alle sechs Monate erneuert, und durch

diejenigen erfezt, die ihnen in der Rangordnung nach-

folgen. Sollten sich aber zu wenig bey dem Corps

befinde», so können die nemlichen bestätiget werden.

11. Die abwesenden Mitglieder werden durch an-

dere nach der Rangordnung erfezt.

III.
S t r a fc s mpe ten z des K ri eg sz u ch t r a ths.

12. Wenn der commandirende Officier von einem

Trnppenkorps, bey welchem ein Kriegszuchlrath ist,

die B.straffung eines Vergehens über seine Competenz

findet, versammelt er den Kricgszuchtrath.

i;^ Dcr Kriegszuchlrath untersucht das Vergehen,

verhört den Beschuldigte», und spricht über denselben

ab, wenn er die Sache in seiner Competenz findet.

,4. Der Kriegszuchlrath spricht über alle Vergehen

ab, die über die in der Competenz des Offiziers lie-

senden Straffen annoch, folgende nach sich ziehen kön-

ne,r, als u

a. Eine dreymonatliche Gefängnißstraffe, wovon die

Hälfte an Wasser und Brod, von 5 zu ; Tag
abwechselnd, statt finden kann.

b. Entsetzung eines Unlerossizicrs oder Caporals, und

gänzliche Verabfcheidung. Härtere Strassen kön.

neu mir durch den Kriegsrath verhängt werben.

15. Das Urtheil wird durch die Mehrheit dcr Slim-
men gefällt, und muß in das Protokoll dcr Berath,
schlagungen eingetragen werden.

16. Vor den Kriegszucht - und Kriegsrath kann nie-

mand gezogen werden als Militairperfonen, Indivi-
duen, die zur Armee oder ihrem Gefolge gehören, Falsch.

Werber, Spionen, und die Einwohner eines feindlichen,

durch die Truppen dcr Republik destzten Landes, für

diejenigen Vergehen, die vor die Kriegsräthe gehören.

17. Zu dcr Classe derjenigen, die zur Armee à
ihrem Gefolge gehören, und dem zufolge von dem

Kriegsrath gerichtet werden, gehören einzig:
(1) Die Fuhrleute, Karrer, Säumer und Wagen-

sührer, die zum Trausport der Artillerie, dcr Ba-

gage, Ledensmirtel und Fourage der Armee, in-

Lager», Märschen, Cantonnirungen, oder zur Pro»

viantirung der im Belagerungszustand befindlichm

Plätzen, gebraucht werden.

(2) Die Arbeitslcute, welche der Armee folgen.
(z) Die Aufseher der Magazine der Artillerie, dicje-

nigen über die L-bcnsmittel und Fourage zum

Austheilen, im Lager, Cantonirungcn, oder in dm

im Belagerungszustand befindlichen Plätzen.
(4> Alle Aufseher der zum Dienst der Truppen, nie-

dergesezten Verwaltungen.
(5) Die Secretärs Schreiber und Copisten bey dm

Verwaltungen und den verschiedenen Stellen dm

Armee.

(6) Die Agenten der Schatzkammer bey der Armee.

(7) Die Kriegscommissarien.

(8) Diejenigen Individuen, welchen die Einrichtung

und die Einziehung der zum Dienst und der Pro»

viantirung der Armee ausgeschriebenen RequiD-
nen aufgetragen find.

(9) Die Aerzte, Wundärzte, Apotheker, Krankm-

Wärter bey den Militairspitälern und FelblazarctMi
so wie auch die Gehülfen oder Zöglinge der Wund-

arzte bey denselben.

(10) Die Marketender, Lieferanten der Munition,
Becker und Fleischer der Armee.

(11) Alle Bedienten der Offiziers und andererM
Armee gehörigen Personen..
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(>2) Die zum Gefolge der Armee gehörigen Weiber.
-8. Ein jeder, der vor den Kriegszucht-und Kriegs-

rath gehört, und eines Militairvergehens angeklagt

wird, soll sogleich in Arrest genommen, und einer ge.

yugsamen, für denselben verantwortlichen Wache über-

geben werden.

IV. -
Bildung des Kriegsraths.

ly. Es soll bey jedem Bataillon Fußvolk, bey jedem

Corps der Artillerie und der Cavallerie der helvetischen

Truppen, em Kriegsratb seyn.

20. Der Kriegsrath besteht ans neun Mitgliedern,
nemlich einem Präsident, von dem Commandanten aus
den Hauptlrntril ernannt:

Zwey Hauptleutcn.
Zwey Obcrlicutenants.
Zwey Untcrlieutenanls.
Zwey Wachtmeistern.

21. Die Richter mit Ofsiziersrang werden Wechsels-

weise nach ihrem Dienstalter in ihrem Rang gewählt,
und wo möglich, nicht vor 6 Monaten abgewechselt.

22. Diese Rangordnung fängt für die Hauptlcute
bey dem Aeltesten < und für die Oder - und Untcrlieu-
tenants bey den Jüngsten an.

-z. Der Kriegszuchtrath ernennt nach Gutbcfinden
die Wachtmeister zu dieser Richtigstelle.

24. Der Kriegszuchtrath ernennt auch den Bericht-
srstatter aus den Offizieren des Corps.

2?. Der Berichterstatter wählt sich den Schreiber
unter den Unteroffizieren und Caporalen.

26. Bey iedun Kriegsrath wird immer ein Haupt-
wann als Commissar der vollziehenden Gewalt zugegen
seyn, welcher für die Anwendung und Vollziehung des

Gesetzes wachen soll.

27. Der Commandant des Corps ernennt den Haupt-
mann, welcher das Amt eines Commissars verschen
soll.

28. Verwandte oder Verschwägerte, bis zum Krade
von Geschwisterkind inbegriffen können nicht Mitglieder
des gleichen Kriegsraths seyn.

29. Keiner, der dem Beklagten in obgemeldten
Grade verwandt ist, kann als Richter im Kricgsrath
ßtzen.

V.

Strafkompetenz des Kriegsraths.
Der Kricgsrath bestraft nach dem Gesetze alle

die militairischen Vergehe», welche über die Compete»;
des Kricgszuchtraths find.

VI.
Bildung des Rc Visionsraths,

z i. Bey jedem Bataillon Fußvolk, bey jedem CorpS
der Artillerie und der Cavallerie der helvetischen Trup-
pen, wird ein Rcvisionsrath medergesezt.

Z2. Der Rcvisionsrath besteht au? 7 Mitgliedern:
Aus dem Commandant, als Präsident.
Zwey Hauptlcute».
Zwey Obcrlicutenants.
Zwey Untcrlieutcnants.

zz. Di»se Richter werden wechfelswcife nach ihrer:
Rangordnung gewählt, und bleiben so viel möglich,
6 Monate an der Stelle.

j4. Diese Rangordnung ist aber die entgegengefezte

derjenigen, welche bey dem Kriegsrath statt hat; mam
wird nemlich für die Hauptlcute bey den jüngsten,
und für die Ober - und Unlerlicutenants bey den älte-
sten anfangen.

Z5. Der Berichterstatter erwählt sich seinen Schrei-
bcr aus den Unteroffizieren und Caporalen.

z6. Ein Hauvtmann versieht das Amt eines Com-'
missairs der vollziehenden Gewalt. Er wird durch den

Präsidenten ernannt.

z?. Wen» zur Bildung eines Revisions - oder Kriegs-
raths zu wenig Offiziers vorhanden sind, so kann jeder'

Rath sich durch Offiziers von andern helvetischen Ba-
taillons oder Corps, oder den Eliten, ergänzen.

;8. Der Beklagte kann auch vor dem Remsionsrath'
sich einen Vertheidiger wählen, oder sich durch dem

Kricgszuchtralh einen wählen lassen. Dieser Verthei,-
digrr kann aber auch der nemliche seyn, welcher für-
den Beklagten vor dem Kricgsrath gesprochen hat.

VII.
Compete»; des Revisionsraths.

z y. Jedes durch einen Kriegsrath ausgefällte Urtheil
muß, ehe es vollzogen werden kann nach den hernach»

bestimmten Formen, vor den Rcvisionsrath des ncm--
lichen Bataillons gebracht werden.

40. Der Rcvisionsrath hat das Recht, das vox dem«

Kriegsrath gefällte Urtheil zu bestätigen, zu mildern,'
und selbst den Prozeß den nemlichen Richtern zurück-'

zuweisen wann nicht nach den Gesetzen abgesprochen'

worden, oder wenn die P n, dur unvollständig, unîè'

genauere Untersuchung nöthig wäre- Im Fass-bw'



Rückweisung soll der Revisionsrath die Zeit bestimme«?,

in welcher der Kriegsrach über den gleichen Gegenstand

von neuem abzusprechen hat.

Vlil.
Form von der Instruktion derProzedur.

4>. Wenn der commandierende Offizier eines Corps

von einem durch eine Militär- oder andere Person

(die vor den Kricgszucht- und Kriegsrath kann gezo.

gen werden) begangenen Vergehen, Klagen oder Kennt,
niß erhält, so befiehlt er, wenn er den Gegenstand

über seine Straftompetenz glaubt, dem Berichterstatter
d.s Kriegsraths die nöthige Information vorzunehmen.

42. Der Berichterstatter unrcrsucht unv^züglich die

Klage oder Anzeige des Vergehens; er nimmt die

Aussagen der Zeugen auf, und ivcnn materielle Be-
weife vorhanden sind, so läßt er dieselben erwahrcn.

Die Zeugen sollen ihre Aussagen unterschreiben, und

im Fall sie es nicht können, «oll davon Meldung ge-

schchcn; der Cbcf soll aber jederzeit noch einen Offizier
ernennen, der den Verhören des Berichterstatters bey-

wohnen (oll.

4,. Der Berichterstatter wird sowohl zur Informa,
tion als zur ganzen Fubrung der Prozedur bis zum

Endurtheil, sich der Hülfe des Schreibers bedienen.

44. Nachdem der Berichterstatter das Verbrechen

selbst, und die Aussagen der Zeuge» untersucht hat;
so befragt er den Beklagten selbst über feinen Vorna-

men, GeschlcchtSnamen, Alter, Geburtsort, Hand-
werk, Aufenthalt und über die Umstände des Vergehens.

Wenn materielle Beweise vorhanden sind, so «ollen sie

dem Beklagten vorgewiesen werden, damit er erkläre,

ob er sie anerkenne?

4;. Sind mehrere des nemlichen Vergehens ange-

klagt, so soll jeder insbesondere verhört werden.

46. Nach gcendigtem Verhör soll es dem Beklagten

vorgelesen werden, damit er erkläre, ob sinne Anlwor-
ten richtig niedergeschrieben worden, ob «sie Wahrheit

enthalten, oder ob er darauf beharre; in welchem Fall

er das Verhör «nterzetchncn soll; kann er diesis nicht,

oder weigert er «ich es zu thun, so soll IM Verhör

davon Meldung geschehen und dasselbe durch die Un-

terzeichnung des Berichterstatters und des Schreibers

geschlossen, dem Beklagten aber der Verbalprozeß vor.

gelesen werden.

47. Das Verhör und, die Antworten mehrerer über

das nemliche Vergehen^ «»geklagter, werden sogleich

auf den nemlichen Verbalprozeß niedergeschrieben und

einzig durch die Unterzeichnung des Beklagten, des Be-
richlcrstalters und des Schreibers von einander getrennt.

48. Nach beendigter Information ladet der Bericht,
erstattcr den Beklagten ein, sich einen Vertheidiger zu

wählen. Er kann ihn aus allen Classen der Bürger
nehmen, oder sich denselben durch den Kriegszuchlralh
wählen lassen; es muß aber in der Zeitfrist von zwcy.
mal vier und zwanzig Stunden geschehe».

49. Der Vertheidiger kann in keinem Fall die Zn-

sainmenberufung des Kricgsraths über die. »n vorher-

gehende» Artikel bestimmte Zeit verzögern.

50. Dem Vcrlheidiger wird der Verbalprozeß der

Information des Verhörs mit dem Beklagten, und

überhaupt alle Schriften, sowohl für als wider den

Beklagten, mitgetheilt.
51. Sobald der Berichterstatter die Informa«!»»

des Prozesses beendigt hat, macht er dem Comnm-

dant des Corps den Rapport davon.

52. Wenn der Commandant das Vergehen über

seine Strafcompetenz findet, so «oll er in Zeitfrist m
24 Stunden den Prozeß dem Kriegszuchtrach verlege».

5;. Der Kricgsznchtrath unlersuchl die gemachll

Prozedur; findet er dieselbe vollständig, und das Ver-

gehen über seine Strafcompelen; : so wird der-

selbe durch die Mehrheil der Stimmen, dem Kriegs-

rath überwiest'».

54. Im Fall aber der KricgSzuchlrath die Infer,
matron drr Prozedur nicht vollständig erachten würde,

kann er dieselbe dem Berichterstatter zurückweisen.

5 Sobald durch den Kriegszuchtrach ein Verbreche»

zur Bestrafung vor den Kricgsrach gewiesen ist, so muß

dersilbe 24 Stunden nachher, versammel« werten,
darf nicht eher auseinander gebe» bis das Endurlheil

gesprochen ist; ausgenommen im Fall der Rukweisuns

derProzedur von dem Revisionsralh wie sie im Art.4°

bestimmt ist, Die Fortsitzung folgt.

Bekanntmachn» g.
Dem E- Publikum wird andnrch kund gethan,

der Mar^t zn Erlenbach, welcher anf den

Dienstag Ienners >8o> gehalten werden sollte, ^
Versehen in dem Berner Calender nicht aufgezcich^l

steht. — Nun aber ist solcher Markt mit Genehmigu'Z

des Vollzichnngsraths, für das Jahr 18»- «nd

Zukunft auf den zweyten Frcytaq eben des Monal

Icuncr, festgesizt worden; wornach steh männigüth î»

richten belieben wird. Acr inEeienbach d. 12. Dec. >8°°-

Neb er, Gcrichtscyr. des Bezirks Erlenbach«
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Mittwoch, den 2s Dee. 1800. Drittes Quartal. Den ; Nivofe IX.

Anzeige.
Von dem zten Quartal des Neuen schwel,

zerischen Republikaners sind ungefähr 200
Ercmplare adgesczt. Der Ertrag derselben reicht nicht
hin, die Drucktasten zu bezahle» und es kömmt bey
diesem Quartal für die Unternehmer ein Verlust von
einigen hundert Franken heraus.

Wenn dcßnahe» diese durchaus einzige Sammlung
von Aktenstücken und Beytrage» zur helvetischen Ta-
geszcschichle nicht mit diesem Quartal aufhören, sondern
wie es der, an die Unternehmer von den zahlreichern
Leiern als Käufern dieses Blattes lebhaft geäußerte
Wunsch verlangt, fortgesezt werden soll, so sind 100
neue Abnehmer nothwendig.

Wenn sich diese bis zum -5. Januar >8->i finden,
so wird alsdann die Fortsetzung nicht ausbleiben.

Sie sind ersucht sich direkte bey dem Verleger des
Blattes, B. I. A. Ochs in Bern zu melden.
Sollte die Fortsetzung nicht zu Stande kommen, so

wird den Pränumeranten ihr Geld zurückgestellt werden.
Bern, a;. Dec. -8o<>.

I. A. Ochs.

Gesetzgebender Nath.
Gesek über die Kriegsgerichte, vom 24.

November 1800.

Beschluß.

IX.
Form der Beurtheilung.

?6. Der Kricgseath versammelt sich auf dem öffent,
lichen Plaz, in der Mitte der in ein Viereck gestellten

Mannschaft.

57. Der Präsident stzt vor einem Tische ; zu seiner

Rechten der Commissär der vollziehenden Gewalt, zur
Lücke» der Berichterstatter. Der Schreiber und der

Vertheidiger des Beklagten ncymc» ihre Stellen am
Ende deS Tisches ei». Rings um den Tisch sitzen in
einem Halbzirkel die Richter.

58. Wenn der Rath versammelt ist, so läßt der
Präsident ein Exemplar des Gesetzes vor sich auf den

Tisch legtn. Im Verbalprozeß muß diese unumgäng-
liehe Förmlichkeil bemerkt werde».

59. Sobald dieß geschehen ist, so ertheilt der Präsi.
deut den Befehl zur Hcrbcysührung des Beklagten,
welcher, von seinem Vertheidiger begleitet, frey und

ungebunden vor seine» Richter» erscheint.

60. Der Präsident trägt sodann dem Bcrichterstat«

ter auf, den Ncrbalprozeß der Information, und alle

für und wieder den Beklagten zeugenden Schriften vor-
zulesen.

61. Der Präsident wird den Beklagten überallein
der Präliminär-Information enthaltene Thatsachen be-

fragen. Die Mitglieder des Raths können dem Beklag,
ten Fragen vorlegen.

62. Die Antworten des Beklagten werden niedcrge.

schrieben.

6z. Nach beendigtem Verhör verliest der Commis,

sär der vollziehende» Gewalt der hier als öffentlicher

Ankläger auftritt) das Gesetz, und zieht seine Schlöffe
daraus.

64. Wenn der Kläger vor dem Rath erscheint, so

soll er vorgelassen und angehört werden. Er kann seine

Bemerkungen machen, auf welche der Beklagte ant«

wortet.
65. Nachdem der öffentliche Ankläger gesprochen hat,

wird dem Beklagten selbst, wenn er es wünscht, oder

seinem Vertheidigt, gestattet, seine Rechtfertigung vor-

/
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zutragen woraufsich dann der Vertheidiger wcgbeaiebt,

und der Beklagte durch ftine Wache in das Gefängniß
zurückgeführt wird.

66. Sodann wird sich der Kriegsrath an einen ab-

gesonderten Ort begeben, um zu berathschlagen und das

Urtheil auszufällen.

67. Der Präsident wird die Frage fetzen wie folgt:
»Ist N. N. welcher angekle.gr wird, ein folck.es Vcr-

» brechen begangen zu haben, schuldig't" Er wird hier-

auf die Summen sammeln, und bey öen Richtern

vom niedrigsten Grade anfangen. Er selbst giebt icine

Stimme zulezt.

68. Der Commissar der vollziehenden Gewalt, der

Berichterstatter und der Schreiber, haben in keinem

der beyden Räthe das Stimmcnrccht.
69. Wenn vier Mitglieder des Raths den Beklag-

ten als nichlfchuldig erklären, fo soll er unverzüglich

in Freyheit gefezt werden.

70. Wann der Rath mit einer Mehrheit von sechs

Stimmen den Beklagten als schuldig erklärt, so be-

gehrt der Commissar der vollziehenden Gewalt die An-
nx'iiduna der durch das Gesetz auf dieses Vergehen
fcstgcfczlen Strafen; der Präsident liest den Text des

Gesetzes vor und befragt die Richter über die Anwcn-

dung der Strafe, welche durch die absolute Mehrheit
entschieden wird.

71. Um die Stimmen endlich aufzunehmen, fezt

der Präsident die für die gelindeste Strafe gefallene

Meynung ins Mehr; sie wird durch Ja oder Nein an-

genommen oder verworffen; wenn sie vcrworffen wird,
fo fezt der Präsident die Meynung ins Mehr, welche

der ersten am nächsten kommt, und fo gradweise fort,
bis zu der härtesten Strafe bis eine davon die abso-

tute Mehrheit erhält.

7-. Das auf tiefe Art ausgefällte Urtheil wird durch

den Schreiber niedergeschrieben, und sowohl im Pro-
tokoll als in der Ausfertigung durch den Präsidenten

und den Schreiber unterzeichnet. Das Urtheil muß

die Beweggründe des Zlusfpruchs enthalt n. Wenn der

UUhcilsfpruch niedergeschrieben ist, fo dcgiebt sich der

Kriegsralh aufs neue in das Truppenviereck, wo der

Schreiber das Urtheil öffentlich und mit lauter Stimme
verliest.

7tt. Soaleich wird nun das Urtheil und dic Pr^ze-
dur dem Berichterstatter übergeben der es unverzüglich

dem Revisiousrath überbringt, welcher schon verstrm-

meld seyn follr Eine Wache von 1; Grenadiere» be-

gleitet hierbey den Berichterstatter.

X.

F 0 r m der Beu r r hcilu n g vor dcm Rcvi-
sionsralhs und Vollziehung des
Urtheils.

74 Die Sitzungen des. Revistonsraths können in ei-

nem bcdekrcn Gebäude gehalten werden, »nisten aber
öffentlich seyn; doch darf die Zahl der Zuhörer iene der

Richter nicht mehr als dreymal übersteigen. Die Zu-
Hörer sollen mit nnbedektem Haupte und in größer

Stille zuhören; würde jemand die dem Rathe schuldige

Ebrfnrcht vergessen, fo kann ihn der Präsident zur

Ordnung weifen, und der .Rath hat sogar das Recht,
einen solchen, ie nach den Umständen, mit Gefangen
lchaft, die bis 14 Tage danrenkann, zu belegen.

7?. Nachdem der Berichterstatter des KricgsraM
die Prozedur und das ausgefällte Urtheil verlesen hat,

macht der Vertheidiger des Beklagten feine Emwendun.

gen gegen das Urtheil. Der Commissär der vollziehen-

den Gewalt zieht auf der andern Seite feine Schlüsse,

auf welche zu antworten der Vertheidiger des Beklagte»
nochmals das Recht hat. Der Beklagte selbst wird
nicht vor den Revistonsrath geführt, noch vor dem-

selben verhört.

76. Wenn die Richter zum Abstimmen gehen, fo

werden sie die Zuhörer abtreten machen.

77. Das Urtheil wird durch die Mehrheit der Stim-
niest ausgesprochen und muß fo wie jenes des Kriegs-
raths mit den Beweggründen versehen seyn.

78. Das Urtheil muß von dem Präsidenten und dem

Schreiber im Protokoll sowohl, als am Fuß der Aus-

fcrtigung unterzeichnet werden.

79. Das Urtheil wird hierauf bey offenen Thüren

und mit lauter Stimme dem Revistonsrathe vorgelesen,

und dann sogleich dem Hauptmann Berichterstatter
desselben, übergeben, der es, von >5 Grenadiers be-

gleitet, unverzüglich dem Krieasrath überbringt, wcl-

cher biSdahin versammelt geblieben ist.

80. Das Urtheil des Ncvistonsraths wird vor dem

Kriegsralh in dem Truppen - Viereck verlesen.

81. Ist der Beklagte freygefprocheu, fo wirderM-
vcrzüglich in Freyheit gesizt.

82. Ist er verurtheiil, fo soll das Urtheil sogleich

während der Sitzung vollzogen werden.

8z. Nach vollzogenem Urtheil erklärt der Commissär

der vollziehenden Gewalt, daß dem Gesetze Genüge ge--

leistet sey, und crmahnt die Anwesenden, sich an die-

ftm Beyspiel zu belehren.



84. Der Präsident erklärt den Knegsralh für auf.

gelöst, das Viereck wird geöffnet, und die Truppen
marschieren in Ordnung ab.

8, Ist der Verbrecher zum Tode verurlheilt wor-

dm, fo sollen die Truppen vor dem Leichnam vorbey

drsd.nren ; ist er aber zu einer andern Strafe vcurtheill
wecke», fo foil er mit seiner Wache aufden Plaz gestellt

werten, wo die Truppen vorbey defilieren.

86. Jedesmal, wenn der Aug.klagte in das Viereck

oder aus demselben heraustrit, soll die Mannschaft das

Gewehr schultern, und die Tambours Marsch schlagen.

87. Die Majors sitzen weder im Knegsralh, noch im

Nensionscath, den Fall ausgenommen, wo der Major
als Commandant des Bataillons das Präsidium führte.

Es lieg! ihnen die Aufsicht über die Truppen während

Haltung des Kriegsraths, und die Sorge ob, daß die

den Gerichten schuldige Achtung beobachtet werde.

88. Die Richter werden sich mit möglichstem An-
stand betragen, und ohne Erlaubniß des Präsidenten

ihre Stelle nicht verlassen.

8y. Der vollziehenden Gewalt ist aufgetragen, den

Kriegs - und Rcvisionsräthen Vorschriften zu Urtheilen,
nach Inhalt dxs gegenwärtigen Gesetzes, zukommen

zu lassen.

yo. Die Protokolle der Kriegszucht-, Kriegs- und

Revisionsräthe werden von dem Commandanten des

Bataillons aufbewahrt.
yl. Nach jedem erfolgten Urtheile ist der Batail-

lonscommandant gehalten, innert dreymal vier und

zwanzig Stunden dem Kriegsminister eine Abschrift der

Prozedur und der beyden Urtheile zu übersenden.

Anwendung des Gesetzes über die
K rieg s z ncht - Kriegs- und Revisions-
rälhe, a u s d i e h elve l iseh e n A uxillar-
Truppen.

Die Grundlagen und Grundsätze des gegenwärtigen
Gesetzes werden von denen, im Sold der fränkischen

Republik stehenden Hütfstcuppen mit folgende» Abän-
derungen beobachtet werden:

1. Jede Auxiliar-Halbbrigade wird ihren Kriegs-
stlchì. Kriegs- und Revisionsrath habenmit der

nemlichen Compete»;, wie selbe in den helvetischen Ba-
taillons durch gegenwärtiges Gesetz bestimmt ist, nur
»nt der Ausnahme, daß die drey Bamillonschef einer

Halbbrigade abwechselnd bey dem Kr.egszncht - Kriegs-
tad Revisionsrache Sitz und Summe haben.

2. Wann ein Bataillon von einer Halbbrigade mehr
als eine Tagreise vom Staab entfernt ist, so soll es

seinen Kricgszucht- Kriegs- und Revisionsrath, wie
in einem helvetischen Bataillon organisieren, und diese

Tribunale bleiben so lange in Thätigkeit bis das Ba»
tailion sich mit dem Staab wiederum vereinigt.

;. Alle übrige Artikel werden pünktlich nach dem
Gesetze beobachtet.

Gesetzgebender Rath, 1. Dec.

Präsident: Fueßlr.

Die Finanzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dcffn Antrag angenommen wird:

Bürger Gesetzgeber! Sie überwiesen der staatsivirth-
schaftlichcn Commißion eine Bittschrift der Mehrheit
der Bürger der Gemeinde Metmenstälten im Canton
Zürich, worin mit sehr triftigen Gründen ein Gesch
wider die Vectheilung jeder Art Gemeindwaldungcn,
aus treuer Sorge für die Zeitgenossen und künftige
Geschlechter gefordert wird. Nebst dieser Bitischrist
sind Ihrer Commißion noch viele Bittschriften, die

an die chcvorige Gesetzgebung gerichtet waren, diet

ebenfalls Verfügungen wider unbefugte Vertheilung von
Gemeindwaldungcn und Gemeindgütern überhaupt ent»

halten, zur Prüfung übergebe» worden: Und endlich
ist erst neulich die staatswirthschaftliche Commißion di.
rckte durch den B. Regierungsstatthaltrr Ulrich und'
den Canlonsgerichrschreiber Fast, ans dem Cantow

Zürich, dringendst eingeladen worden, über diesen

wichtigen Gegenstand zu arbeiten, nm schleunigst be'

vorstehende Theilungen und unmittelbar daraus folgende

Verheerungen der Gemeindwaldungcn, zu verhindern.
Dieses bewog Ihre Commißion, ungeachtet ihrer übn,
gen dringenden Arbeiten, doch auch diesen für künstige

Zeiten besonders wichtigen Gegenstand zu untersuchen!

und Ihnen ihr Gutachten darüber vorzulegen.

Der '9. §> des Gesetzes über die Bürgerrechte,-
vom iz. Hornung 99, verbietet zwar sehr bestimmt
die Theilung aller Gcmeindgüter in Helvetien, unds

giebt keine Art von Ausnahme zu, so daß eigentlich
die pünktliche Vollziehung dieses §. den Staat hi n»

länglich vor unbefugter Theilung der Gemeinvgüt ep

hätte sichern sollen. Allein der H. 10 des gleich«! G e,
setzes, der nun zwar durch ein späteres Gesetz vom- 9.
Weinmonat dieses Jahrs zurückgenommen ist, gab zu«
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einem höchst nachthciligeu Mißverständniß Anlaß. Dieser

§, lv sagt nemlieh, daß diejenigen Gemeindgüler,

welche in bestimmte Gerechtigkeiten eingetheilt sind,

nicht unrcr tlejenigen gezählt werden können, in die

ein gezwungener Einkauf statt haben soll: hieraus ab-

strahirte nun der Unverstand und Eigennutz den Schluß,

daß diese Art Gemeindgüler nicht unter denienigcn begrif.

sen sey, deren Theilung durch den >y. §, des gleiche»

Gesetzes untersagt ist. Allein es ist einleuchtend, daß

der auf den gezwungenen Einkauf Bezug habende 10.

§. keine Modification des ganz unbedingtru 19. §. ent-

halten kann. Auch war sowohl die chevorige Gcjetz-

gebung als auch die jetzige bey den meisten Anlässen,

wo dieser Gegenstand zur Sprache kam, der Meynung,

daß keine willkührliche Vertheilung von Gcmemdgutcrn

ohne gesetzliche Ratification statt haben könne; und ein

Gesetzesvorschlag über Zulassung der Theilung aller

Gemeindgüter, die in bestimmte Gerechtigkeiten einge-

theilt find, welcher dem Grossen Rath einst vorgelegt

wurde, ward billigerinaßen abgewiesen.

Allein ungeachtet die Gesetzgebung den Grundsatz der

Nichttheilung aller Arten Gemeindgürer immer aner.

kannte, und dadurch, daß sie in einzelnen ihr vorge-

legten besondern Fällen, eine bedingte Theilung gesetz-

lich bestätigte, laut und oft zu erkennen gab; so ward

dadurch das Theilungsverbot keineswegs gehörig geHand-

habet; denn manche Gemeinde, die i» dem berührten

10. 5. eine Ausnahme von diesem Verbot zu sehen

wähnte oder zu sehen behauptete, theilte, ohne darü-

her bey der Gesetzgebung anzufragen, und so ward

schon manches gemeinsame Gut auseinander gerissen,

seinen ursprünglichen Zwecken entzogen und unbedingt

vertheilt, während die Gesetzgebung, wenn ihr die

Theilung zur Ratification wäre vorgelegt worden, die-

selbe wohl zugegeben, aber derselben auch die gehörigen

rechtlichen Bedingungen beygefügt hätte. Um nun

vielen bevorstehenden ähnlichen unregelmäßigen Thu-

lungen zuvorzukommen, ist es nothwendig, daß der

Gesetzgeber sich bestimmt über den ob schwebenden Irr-
thum äussere, und sowohl die Bürger des Staats in

Ven Fall setze, die Gesetze nicht ans Mißverstand zu

übertreten, als auch die Beamten dazu verpflichte, die

Gesetze gehörig zu schützen, und daß er diese im Fall

von pünktlicher Vollziehung derselben, gegen das Ge-

schrey über willkührliche Gewalt gehörig sichere.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Helvetischer Staatsalmanach für das

Jahr igoi. Herausgegeben von Wil.
Helm Hofmeister. 8. Bern b. Ochs.
i8ol. S. >82. Mit einem Tilelkupfer
von Dunkcr.

Dieser sehr genau und sorgfältig zusammengetragene,

und eine Menge der allgemein brauchbarsten Notitzei»

darbietende Staatskalendcr, enthält nach der deutschen

und französischen Zeitrechnung 1) den Etat des gefitz.

gebenden Raths nebst seinem Bureau. Bey diesem imb

allen folgend.» Etats findet man das Jahr der Geburt

und dasjenige der Erwählung zcdes Beamten angegeben.)

2) Der Vollzlehlingsralh sammt ftincin Bureau. ;)
Nalionalschatzcommlssarien und Minister sammt ihren

Bureaux. 4) Oberster Gerichtshof nebst feinem Bu.

rcan. 5) Die ersten constituirlc» Gewalten eines icke»

Cantons, nemlich die Reg. Statthalter, Untcrstallhck

ter, VenvalliingSkammern und Canlonsgerichle, »ebfl

den Distriktsstatthaltern, Präsidenten und Gerichts-

schreiber iedes Distrikts, denen eine kurze Eintheilung
der Camone in Distrikte, nebst der Bevölkerung eineS

jeden Cantons beygefügt ist; auch ein Anhang »er-

fchiedener Finanz. Militär- und anderer Stelleu.

6) Fremde Gesandte bey der helvetischen Republik und

helvelifcher Minister in Paris. 7) Etat der Offiziers

bey der Wache der obersten Gewalten und der Jnstruk-

tionsfchule. 8) Etat der Offiziers bey den ; Batail-
lons helvetischer Infanterie, der Cavallcrie und dem

Arlilleriecorps. 9) Etat der Offiziers bey den ; Halb-

brigade« helvetischer Truppen in Diensten der Republik

Frankreich. 10) Kurze Darstellung der ersten Häurtcr
und Regenten in Eurova und ihrer prcsumliven Ruck'

foiqer, nebst einem Anhang der freyen Republiken!
des Pabsts, der Cardinälen, der vornehmsten Ersti-

schössen und Vischöffen; auch der in Helvetic» be>

findlichen Bischössen, Aebtcn und Pröbsten der Col«

legiarstiftcr. ei) Chronologische Darstellung ter Be-

gedenheitcn in Hclvclien feit dem i. Ja». 1798 ^
1. April 1799. «a) Kurze Lebensbeschreibungen

rühinter Männer Hclvcticns, so 'feit der RcvoluM
gestorben, a. General Z u rla u ben von Zug. ì>.

Fr. Vine. Schmid von Allorf. c. Felix Wafer,
Pfr. zu Btschoszell. â. General Hotze. e. SÄull'
heiß Steiger von Bern. t. General Tscha r ner.

A. Rathsherc Sckinz v. Zürich, k. Will). Haas
v.Bafel, Mitgl. des Gr. Raths, iz) Vcrzeichmß der

Geistlichkeit des vormaligen deutschen Cantons Bern.
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